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HINWEISE FOa DEN LESER 

Die Resolutionen und BeschlUsse des Sicherheitsrats werden 
jährlich ver8ffentlicht. Der vorliegende Band enthält die 1983 
vom Rat verabschiedeten bzw. gefaSten Resolutionen und Be
schlUsse zu Sachfragen sowie einige BeschlUsse zu den wich
tigeren Verfahrensfragen. Die Resolutionen und BeschlUsse 
sind unter allgemeinen Oberschriften zum jeweiligen Thema zu
sammengefaßt und insgesamt nochmals in zwei Teile untergliedert. 
Die Reihenfolge der Fragen in den beiden Teilen ergibt sich aus 
ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat in dem betreffenden 
Jahr, wobei die Resolutionen und BeschlUsse dann bei jeder Frage 
wieder in chronologischer Reihenfolge aufgefUhrt werden. 

BeschlUsse des Rats zu seiner Tagesordnung sind unter der Ober
schrift "1983 erstmals in die Tagesordnung des Sicherheitsrats 
aufgenommene Punkte" zu finden. 

Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung 
numeriert. Im Anschluß an jede Resolution folgt das Abstimmungs
ergebnis. BeschlUsse werden gew6hnlich ohne Abstimmung gefaßt, 
wo jedoeh eine Abstimmung stattgefunden hat, wird das Ergebnis 
unmittelbar nach dem Beschluß aufgefUhrt • 

• 

• • 

Die Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Vereinten Na
tionen bestehen aus Großbuchstaben und Zahlen. Wo im Text eine 
derartige Kurzbezeichnung verwendet wird, handelt es sich um die 
Bezugnahme auf ein Dokument der Vereinten Nationen. 

Das Verzeichnis der Dokumente des Sicherheitsrats (Dokumenten
nummern SI ••• ) findet sich fUr die Jahre 1946 bis einschließlich 
1949 in der Check List of United Nations Documents, part 2, No.1 
(Ver8ffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 53.1.3, fUr 
1950 und die folgenden Jahre in den Supplements to the Offieia1 
Recgrds of the Security Couneil. 

I srINF/39I 
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BESONOERER HINWEIS rÜR OIE OEUTSCHE AUSGABE 

Oie Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von General
versammlungsresolution 3355 (XXIX) vom 18. Oezember 1974 ab 
1. Juli 1975 ins Oeutsche zu abersetzen sind (alle Resolutio
nen der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirt
schafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Of
fiziellen Protokoll der Generalvers~ung), werden bei Quel
lenangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Obersetzung noch 
nicht erschienen ist. Oas gleiche gilt fOr die schon vor dem 
1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Organe. 
(Oa die Resolutionen des Sicherheitsrats als Jahresband er
scheinen, liegen sie schon ab 1. Januar 1975 in deutsch vor.) 
Oie Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von 
Bestellungen nicht abersetzt. 
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MITGLIEDER DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1983 
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RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE DES SICHERHEITSRATS 
1M JAHR 1983 

DIE LAGE 1M MITTLEREN OSßN 1I 

Beschluß 

Auf seiner 2411. Sitzung vom 18. Januar 1983 beschloß der Rat, 
~ie Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Israels und desLi
banon einzuladen, ohne stimmrecht an der Er6rterung der Frage "Di. 
Lage im Mittleren Ostena Bericht des Generalsekretirs Uber die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (S/15557)" ~ 
teilzunehmen. 

Der sicb,rhei\sr!l, 

unter HinweiS auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 (1978) 
sowie alle naCfifolgeftaen Resolutionen Ober die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen 111 ,Libanon (UNIFIL), 

509 
tLE..J!!W!iL.J!Y:.!!D!!!a:.!!~!!!. seine Resolutionen 508 (1982) und 

1I "881ution.n bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1967, 1968, 1970,1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 und 1982 verabschiedet. 

~ ~;~.Oi!tet;iari!~~:!u!2e.S'~!;VC::9S6!Ecfibtill=!i9hth 
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nach Kenntnisnahme vom Schreiben des Ständigen Vertreters 
des Libanon vom 13. Januar 1983 an den Präsidenten des Sicher
heitsrats und an den Generalsekretär ÄI sowie von seiner auf 
der Sitzung des Rats abgegebenen ErklIrung, 

nfch Prüfuna des Berichts des Generalsekretärs JI und nach 
Kenntn snahme seiner Feststellungen, 

dem ErSUchen der Regierung des Libanon nachkommend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interialstruppe der 
Vereinten Nationen 1m Libanon fUr einen weiteren Interimszeitraum 
von sechs Monaten, d.h. bis zum 19. Juli 1983, zu verlängern, 

2. fordert alle beteiligten Parteien ~, die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen 1m Libanon bei der vOIIständigen DurchfUh
rung dieser Resolution zu unterstUtzen, 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat aber die 
diesbezUglichen Fortschritte zu berichten. 

2 11. Sitzu 
~r=:S*=i en ohne G en e 

2 Entha t en 
U n der Soz st sen 
Sow tre e sch e-
d,t. 

BeSchlUsse 

Auf seiner 2412. Sitzung vom 11. Februar 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Ägyptens, der Arabischen Republik Syrien, Indiens, 
des Jemen und Jugoslawiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er
örterung des folgenden PUnktes teilzunehmen. 

"Die Lage in den besetzten arabischen Gebietena 

"Schreiben des Ständigen Vertreters Marokkos bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 5. November 1982 (S/1548l) 1/' 

~., Dokument S/15557, Anhang I 
I§i., Dokument S/15557 
!!!!l., Thirty-seventh Year, Suppleent for 0c\ober, November 
end Decembar 1982 

.' 
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"Schreiben d,es Ständigen Vertreters Nigers bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 9. November 1982 (S/15483) !/. 

"Schreiben des Geschäftsträgers der Ständigen Vertre
tung .lordaniens bei den Vereinten Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 8. Februar 1983 (S/15599) lI". 
Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 

des Vertreters .lordaniens §I, Clavis Maksoud gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2413. Sitzung vom 14. Februar 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, der Deutschen Demokratischen Repu
blik, der'Islamischen Republik Iran, Kuhas, Kuwaits, des Libanon, 
der TOrkei und der Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2414. Sitzung vom 16. Februar 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter des Demokratische. Jemen und Griechenlands 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teil
zunehmen. 

, Am 4. April 1983 gab der Präsiclent des Rats folgende Er
klärung ab 11 a 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind am 4. April 
1983 in groBer Besorgnis zu informellen Konsultationen'zu
sammengetreten, um die in Dokument S/15673 II erwähnten 
Fälle von Massenvergiftungen 1m besetzten arabischen Ge
biet des Westjordanlands zu erörtern. 

"Die Mitglieder des Rats ersuchen den Generalsekretär, 
eine unabhängige Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen 
des ernsten Problems der berichteten Fälle von Vergiftungen 
vorzunehmen und umgehend Uber die Ergebnisse dieser Unter
suchung zu berichten". 

Auf seiner 2438. Sitzung vom 20. Ma! 1983 nahm der Rat unter 
dem Tagesordnungspunkt "Die Lage in den besetzten arabischen Gebie
ten" zusätzlich zu den genannten Schreiben vom 5. und 9. November 
1982 bzw. 8. Februar 1983 das Schreiben des Ständigen Vertreters 
Katars bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 13. Mai 1983 !I in seine Tagesordnung auf. 

Dokument S/15604 (Teil des Protokolls der 2412. Sitzung) 
S/15680 
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Auf derselben Sitaung beschloß der Rat, die Vertreter Katars 
und Malis einzuladen, obne Stimmrecht an der Er6rterung der Frage 
teilzunehmen. 

Auf seiner 2445. Sitzung vom 26. Mai 1983 ging der Rat zur 
Er6rterung des Punktes "Die Lage im Mittleren Osten: Bericht 
des Generalsekretärs Uber die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Truppenentflechtung (S/15777) !In Uber. 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Uber die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die Truppenentflechtuftg 
(UNDOF) J,!1/, 

beschließt, 

ä) die beteiligten Parteien zur sofortigen DurchfUhrung von 
Sicherheitsratsresolution 338 (1973) aufzufordern, 

,2) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
fOr die Truppenentflechtung fOr einen weitereR Zeitraum von sechs 
Monaten, d.h. bis zum 30. November'1983, zu verlängern, 

s) den Generalsekretär zu ersuchen, Am Ende dieses Zeit
raums einen Bericht aber die Entwicklung der Lage und Uber die 
zur Verwirklichung von Resolution 338 (1973) getroffenen Maß
nahmen vorzulegen. 

AUfm2fr 2445. Sitzunq ein
st 9 verabschiedet. 

!I Vgl. Official Repords of the Sesurity counc1i' Thirty-eiahth 
Yen, Supplement for April, Nay aM JUDe 198 

J,!1/ Ebd., Dokument S/15777 
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BeschlUsse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident 1m Anschluß an die 
Verabschiedung von Resolution 531 (1983) die folgende Erklärung 
iWWa 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Reso
lution aber die Verlängerung des Mandats der Beobachter
truppe der Vereinten Nationen fUr die Truppenentflechtung 
bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats 
die folgende ergänzende Erklärung abzugeben: 

"Bekanntlich heißt es in Ziffer 26 des Berichts 
des Generalsekretärs Uber die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen l2I' 'Im israelisch-syrischen Sektor 
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Lage im Mittleren Osten 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich 
und wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, sofern 
und solange keine umfassende, alle Aspekte des Mittel
ostproblems einschließende Regelung erzielt werden kann.' 
Diese Erklärung des Generalsekretärs ent'spricht der Auf
fassung des Sicherheitsrats." 

Auf seiner 2456. Sitzung vom 18. Juli 1983 beschloß der Rat, 
den Vertreter des Libanon einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er
örterung des Punktes "Die Lage im Mittleren Ostena Bericht des 
Generalsekretärs aber die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
1m Libanon (S/15863) 12/" teilzunehmen. 

Resolut,op 536 (t983) 
vom 1 • Juli 1 83 

Der Sicherheitsrat, 

nach Anhörung der Erklärung des Ministers fUr auswärtige An
gelegenheIten der Republik Libanon JA/, 

8/15797 
Vgl. Official !ecords of the Sesurity Council. Thlrty-eiahtb 
Year. SUpplamer~ for July. August .nd September 1983 
~.t Thirty-e ahth Yelf, 2456. Sitzung 

( 

I ". 
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!anter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 
(1978} sowie alle späteren Resolutionen Ober die Interims
truppe der Vereinten Nationen 1m Libanon, 

~~;i.;seine Resolutionen 508 (1982), 
509 ~J alle weiteren Resolutionen, 
die er zur Lage im Libanon verabschiedet hat, 

in Bekräftiqunq seiner festen Unterstützung der terri
torialen Inteqritlilt, der Souveränität und der politischen Un
abhängigkeit des Libanon innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen, 

nach Kenntnisnahme des Schreibens des Ständigen Vertreters 
des Libanon an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 5. Juli 
1983 14/, 

nach PrQfueq des Berichts des Generalsekretärs 1iI und in 
Kenntnisnahme seiner Bemerkungen und seiner Empfehlung, 

dem Ersuchen der Regierung des Libanon nachkommend, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon um einen weiteren Intarimsze1t
raum von drei Monaten, d.h. bis zum 19. Oktober 1983,zu ver
längern; 

. 2. fOrdert alle betroffenen Parteien auf, die Interims
truppe derVere nten Nationen im Libanon bei der 'vollen Durch
führung ihres in den Resolutionen 425(1978) und 426 (1978) 
und den dieSbezügliChen BeschlUssen des Sicherheitsrats de
finierten Mandats zu unterstUtzen; 

3. erSUcht den Generalsekretär, dem Rat Ober die diesbe
zUglichen Fortschritte zu berichten. 



Be·chlO'S! 

Auf seiner 2457. Sitzung vom 28. Juli 1983 ging der Rat zur 
weiteren Erörterung des Punktes aDie Lage in den besetzten '1"
bischen Gebieten" aber und nahDI zusätzlich zu den gelUumten 
Schreiben VOll 5. und 9. Nov8lllber 1982 und 8. Februar bzw. 13. Mai 
1983 das Schreiben de. Ständigen Vertreter. de. Demokr.tischen 
Jemen bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrat. voa 27. Juli 1983 liI in seiner Tagesordnung auf. 

Auf derselben Sitzung MIlChloB der Rat, die Venreter 
Afghanistans und M.laysi.s einzul.den, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2459. Sitzung vom 1. AUgu.t1983 beschloa der 
Rat, die Vertreter Bahr.ins, Bangl.deschs, DschibUtis, des Irak, 
der Libyschen Arabischen Dschamahirij., M.uretaniens, Omen., 
SaUdi-Arabiens, Soaali.s, de. Sud.n und Tunesiens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung der Fr.ge teilzunehmen. 

Auf seiner 2460. Sitzung vom 2. August 1983 beschloG der 
Rat, den Vertreter Israels einzUladen, ohne Stimmrecht an der 
Srörterung der Frage teilzuneh.en. 

Auf seiner 2475. Sitzung vom 12. September 1983 beschloB 
der Rat, den Vertreter des Libenon einzuladen, oJilne SU.Jlllllrecht 
.n der Erörterung des Punktes aDie Lage 1m Mittleren Osten. 
Schreiben des Ständigen Vertreters des Libanon Mi den Verein-
ten N.tionen an den Prä.identen des Sicherheitsr.ts vom 9. Septem
ber 1983 (S/15974) lA/" teilzunehmen. 

Auf seiner 2480. Sitzung vom 18. Oktober 1983 bescblo8 der . 
R.t, die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Israel. und des 
Libanon einzuladen, oane Stimmrecht an der Srörterung de. Punkte. 
uDie Lage 1m Mittleren Osten. Bericht des Generalsekretärs Ober 
die Interimstruppe der Vereinten Nationen 1m Libanon (S/16036) lJI" 
teilzunehmen. 
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Der Sieberheitsrat, 

naeb Anhörung der Erklärung des Vertreters des Libanon W, 
jnter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 

(1978 und alle späteren Resolutionen Uber die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon, 

fernTE unter Hinweis ,uf sein. Resolutionen 508 (1982), 
509 (1982 und 520 (1982) sowie alle seine anderen Resolutionen 
Uber die. Lage im Libanon, . 

erneut erklärend, daß er nachdrUcJclich fUr die territoriale 
Integrität, Souveränität und politische Unabhängigkeit des Libanon 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen eintritt, 

nach PfUfuna des Berichts des Generalsekretärs Ober die In
terimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon liI und in Kennt
nisnahme der darin zum AusdrucJc gebrachten SchluBfolgerungen und 
Empfehlungen, 

in Kenntnisnahme des Schreibens des Ständigen Vertreters des 
Libanon an den Generalsekretär 20/, 

dem Ersuchen der Regierung des Libanon nachkommend, 

1. beSchließt, das derzeitig. Mandat der Interimstruppe der 
Vereint.n Nationen im Libanon fUr einen weiteren Interimszeitraum 
von sechs Monaten, d.h. bis zum 19. April 1984, zu verlängern, 

2. '~rdert alle beteiligten Part.ien auf, die Interimstruppe 
der Verein~.n Nationen im Libanon bei d.r vollständigen Durch
fUhrung ihres in den Resolution.n 425 (1978) und 426 (1978) so
wie in den einschlägigen BeschlUssen des Sicherheitsrats nieder
gelegten Mandats uneingeschränkt zu unterstUtzen, 

3. ersuebt den Generalsekretär, dem Rat Uber die in dieser 
Hinsicht erzielten Fortschritte zu berichten. 

!ä!!., 2480. Sitzung 
Ebd., Dokument 5/16036 
!!11\., Ziffer 20 



- 9 -

Beschlgsse 

Auf seiner 2495. Sitzung vom 11. November 1983 beschloß der 
Rat, den Vertreter des Sudan einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf der 2496. Sitzung vom 11. November 1983 verlas der 
Präsident 1m Anschluß an Konsultationen mit den Mitgliedern 
des Rats die folgende Erklärung 21/: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich er
mächtigt, in ihrem Namen folgende Erklärung abzugeben I 

'Die Mitglieder des Sicherheitsrats möchten ihrer 
tiefen Besorgnis Ober die jUngsten, noch fortdauernden 
Ereignisse im Nordlibanon Ausdruck geben, die weithin 
Leid und Verluste an Menschenleben verursacht haben 
und noch immer verursachen. Die Mitglieder des Sicher
heitsrats rufen alle betroffenen Parteien auf, größte 
ZurUckhaltung zu Uben, sich aus eigenem Antrieb um eine 
sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und um deren 
Einhaltung zu bemUhen, ihre Streitigkeiten ausschließ
lich auf friedlichem Wege beizulegen und die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Die Mitglie
der des Rats sind äUßerst dankbar fUr die Tätigkeit des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen fUr PalästinaflUcht
linge 1m Nahen Osten sowie des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, die der palästinenaischen und libane
sischen Zivilbev61kerung in der stadt Tripeli und deren 
näherer Umgebung humanitäre Soforthilfe leisten. Die 
Mitglieder des Sicherheitsrats werden die Lage im Libanon 
weiterhin mit gr6ater Aufmerksamkeit verfolgen.'" 

Auf seiner 2501. Sitzung vom 23. November 1983 ging der Rat 
zur Erörterung des Punktes uDie Lage im Mittleren Ostenl Schreiben 
des Ständigen Vertreters Prankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 22. November 198) 
(S/16178) !lID Ober. 

211 Dokument S/16142 (Teil des Protokolls der 2496. Sitzung) 
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Der Sicherheitsrat, 

nash Behandlung der Lage im Nordlibanon, 

11. .~~~~~ ~~~Jl;d;:i~e;rErklärung des aatspräsidenten vom 
l\! ~ Frage 21/, 

zutiefst be!Orgt über die Intensivierung der Kämpfe, die noch 
immer v el LeId und groSe Verluste an Menschenleben verursachen, 

1. beklagt die durch die Ereignisse 1m Nordlibanon verur
sachten Verluste an Menschenleben, 

2. W!fiierb'lt erneut seinen Aufruf, die Souveränität, poli
tische Unab ngigkeit und territoriale Integrität des Libanon in
nerhalb seiner international anerkannten Grenzen strengstens zu 
respektieren, 

3. ersucht die betroffenen Parteien, unverzüglich einen Waffen
stillstand anzunehmen und diese Einstellung der Feindseligkeiten 
peinlich genau zu beobachten, 

4. bittet die betroffenen 'arteie., ihre streitigkeiten aus
sclllie8lich auf friedlichem Weg beizulegen und die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassenf 

5. W@idigt die Tätigkeit de. Hilfswerks der Vereinten Natio
nen fUr Pal stinaflUchtlinge 1m Nahen Osten und des Internationa
len Komitees vom Roten Kreuz, die der pallstinensischen und li
banesischen Zivl1bev6lkerung in der Stadt Trlpoll und deren nähe
rer Umgebung humanitäre Soforthilfe leisten, 

6. appelliert an die betroffenen Parteien, sich an die Be
stimmungen dieser Resolution zu halten, 

7. ersucht den Generalsekretär, die Lage 1m Nordlibanon 
weiter zu verfolgen, sich mit der Regierung des Libanon zu kon
sultieren und dem Rat, der mit dieser Frage weiterhin befa8t 
bleibt, Bericht zu erstatten. 

Auf der 2501. Sitzung einstimmig 
verilbachiedet. 
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Auf seiner 2502. Sitzung vom 29. November 1983 setzte der 
aat die Erörterung des Punktes ~Die Lage 1m Mittleren Osten. 
Bericht cl •• Generalsekretärs Uber die Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen fOr die Truppenentflechtung (8/16169) 17/" fort. 

per Sicherheitsrat, 

naeb Behandlung des Berichts cles Generalsekretärs Uber clie 
8eobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die Truppenentflech
tUAg (UNDOF) ~, 

beschließt, 

.!.) die betroffenen Parteien aUfZUfordern, Sicherheitsrats
resolution 338 (1973) unverzOglich durchzufOhrenl 

&) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
fOr die Truppenentflechtung um weitere sechs Monate, d.h. bis 
zum 31. Mai 1984, zu verlängern, 

s) den Generalsekretär zu ersuchen, sm Ende dieses Zeit
raums einen Bericht Ober die weitere Entwicklung der Lage und 
die zur DurchfOhrung von Sicherbeitsratsresolution 338 (1973) 
getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

BeSsblflsse 

Auf der 2502. Sitzung ein
stimmig verabschiedet. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an die 
Verabschiedung von Resolution 543 (1983) c1ie folgende Erklärung 
abWa 

OiUcial Reeerds of ttte Security Councll, Thirtl-eighth YeK, 
S'PI1~ent for October, Noxember and December 1 83, Dokument 
S 1 1 9 
Dokument S/16188 (Teil des Protokolls der 2502. Sitzung) 
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"1m Zusammenhang mit der Verabschiedung der Resolution 
über die Verlängerung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen fUrdie Truppenentflechtung bin ich er
mächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats folgende er
gänzende Erklärung zu der soeben verabschiedeten Resolution 
abzugeben: 

"'ln Ziffer 26 des Berichts des Generalsekretärs 
Uber die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr 
die Truppenentflechtung 22/ heißt es bekanntlich. daB 
"die Gesamtsituation im Mittleren Osten trotz der ge
genwärtigen Ruhe im israelisch-syrischen Sektor nach 
wie vor potentiell gefährlich ist und sich daran wahr
scheinlich auch nichts ändern wird, sofern und solange 
keine umfassende, alle Aspekte des Mittelostproblems 
einschließende Regelung herbeigefUhrt werden kann". Diese 
Erklärung des Generalsekretärs entspricht der Auffas
sung des Sicherheitsrats.,n 

Am 3. Dezember 1983 gab der Generalsekretär im Rahmen von Kon
sultationen des Sicherheitsrats die folgende Erklärung ab 24/: 

"Ich möchte klarstellen, daB es mir einzig und allein 
um die Frage des Ersuchens geht, daB die zur Evakuierung der 
bewaffneten Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsor
ganisation aus Tripoli bestimmten Schiffe neben der jeweili
gen Staatsflagge des Schiffs auch die Flagge der Vereinten 
Nationen fUhren sollten". Der einzige Grund dafUr wären aus
schließlich humanitäre Überlegungen, um die Lösung einer Si
tuation zu erleichtern, die bereits viele unschuldige Leben 
gefordert unQ zu großen Zerstörungen geführt hat. Die Er
laubnis zur FUhrung der Flagge der Vereinten Nationen wUrde 
den Ländern gegeben werden, unter deren Flagge die betreffen
den Schiffe tätig sind. 

"So viel ich weiB, wUrde es sich möglicherweise um etwa 
fUnf Schiffe handeln, die etwa 3.000 Bewaffnete und möglicher
weise weitere 1.000 Milizangehörige evakuieren wUrden, die 
nur ihre Waffen fUr den persönlichen Gebrauch tragen. Der 
vermutliche Bestimmungsort der Schiffe wäre Tunis bzw. die 
Jemenitische Arabische Republik. Es wUrde keine finanziellen 
lmplikationen geben, und der einzige Zweck wäre, einen sym
bolischen Schutz zu gewähren. Welcher Nationalität die be
treffenden Schiffe sein wUrden unQ wann sie auslaufen wUr
den, wUrde vermutlich nach Eintreffen meiner Antwort hin
sichtlich der Benutzung der Flagge entschieden. 

1:,i./ 8/16194 
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"Die tatsächlichen Vorkehrungen fUr diese Evakuierung 
sind offensichtlich vor allem eine Angelegenheit der libanesi
schen Regierung und der Parteien der mit Hilfe Saudi-Arabiens 
und Syriens ausgehandelten Vereinbarung. Gestern nachmittag 
telefonierte ich mit Präsident Gemayel und brachte neben an
deren Fragen auch dieses Problem zur Sprache. Meiner Inter
pretation nach hat die libanesische Regierung keine Einwände 
gegen die Benutzung der Flagge der Vereinten Nationen auf 
den fUr die Evakuierung benUtzten Schiffen. sofern die Schiffe -
wie in solchen Fällen üblich - in libanesischen Hoheitsge
wässern auch unter libanesischer Flagge fahren. Selbstver
ständlich bleibe ich mit der Regierung des Libanon bezüg-
lich dieser Frage. in der offensichtlich ihre Zustimmung 
erforderlich ist. auch weiterhin in Konsultation. 

"Ich brauche wohl kaum hinzufUgen. daS alle von mir 
m6glicherweise ergriffenen Maßnahmen im Einklang mit dem 
allgemeinen Ziel der Achtung der Souveränität und Autori
tät der Regierung des Libanon stehen werden. 

"Ich m6chte erneut darauf hinweisen. daS es mir um 
den humanitären Faktor geht. Ich habe den Sicherheitsrat 
zu Rate gezogen, da dies in einer derartig wichtigen An
gelegenheit meiner Meinung nach angebracht war. 

"Wenn ich also diese EntScheidung treffe. möchte ich 
sicher sein, daS ich in dieser Frage die Unterstützung des 
Rats habe". 

Am selben Tag gab der Präsident folgende srklärung ab lä,/1 

"Bezüglich der heute vom Generalsekretär veröffent
lichten Erklärung bestätige ich als Präsident des Sicher
heitsrats nach Konsultationen mit den Mitgliedern des Rats. 
daS seine Erklärung von den Mitgliedern des Rats unter
stützt wird". 

W S/16l95 
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DIE LAGE ZWISCHEN DEM IRAK UND IRAN 26/ -
Beschluß· 

Am 21. Februar 1983 gab der Präsident des Rats im Zusammcm
hang mit dem Punkt "Die Lage zwischen dem Irak und Iran" folgen
de Erklärung 27/ ab: 

"Der Sicherheitsrat ist am 21. Februar 1983 zu infor
mellen Konsultationen zusammengetreten, um die jUngste Es
kalation des Konflikts zwischen dem Irak und Iran zu be
handeln. 

"Die Rata.itglieder.geben ihrer tiefen Besorgnis Ober 
die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit schwer 
bedrohende ernste Situation zwischen dem Irak und Iran sowie 
Uber die Tatsache Ausdruck, daß die Resolutionen 479 (1980), 
514 (1982) und 522 (1982) noch nicht durchgeführt worden sind. 

"Die Ratsmitglieder ersuchen alle Beteiligten nach wie 
vor eindringlich darum~ daß sie sich von den gemäß der Charta 
bestehenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten leiten lassen, 
ihre internationalen Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln 
und auf eine Weise zu regeln, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht ge
fährdet werden, und sich in ihren internationalen Beziehun
gen der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die terri
toriale Integrität oder politiSche Unabhängigkeit eines 
Staates zu enthalten. 

"Die Ratamitglieder äußern ihr tiefes Bedauern Ober das 
A~alten und die Eskalation des Konflikts und beklagen die 
darauf zurückzuführenden schweren Verluste an Menschenleben 
und beträchtlichen SachSchäden. Sie erklären erneut, daß 
die frUheren einstimmig verabschiedeten Resolutionen des 
Rats zu dieser Frage durchgefUhrt werden mUssen. 

"Die aatsmitglieder rufen erneut eindringlich zu einer 
unverzüglichen Feuereinstellung und zur Beendigung aller 
militärischen Operationen sowie zum RUckzug der Truppen auf 
die international anerkannten Grenzen auf, damit eine fried
liche Lasung im Einklang mit den Grundsätzen der Charta an
gestrebt werden kann. 

aesolutionen bzw. BeschlOsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1980 und 1982 verabschiedet. 
5/15616 
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"Der Rat bleibt mit dieser Frage befaßt und bittet alle 
Mitgliedstaaten eindringlich, alles daran zu setzen, um zur 
Wiederherstellung des Friedens und der Sicherheit in der Re
gion beizutragen. 

"Die Ratsmitglieder ersuchen den Generalsekretär, seine 
BemUhungen um die HerbeifUhrung einer friedlichen Lasung in 
Absprache mit den betroffenen Parteien fortzusetzen und den 
Rat auf dem laufenden zu halten". 

Auf seiner 2493. Sitzung vom 31. Oktober 1983 setzte der Rat 
die Er6rterung des Punktes "Die Lage zwischen dem Irak und Iran" 
fort. 

Der Sicherheitsrat, 
, 

nach erneuter Behandlung ·der Frage mit dem Titel "Die Situation' 
zwischen dem Irak und Iran", 

unter Hinweis auf seine einschlägigen Resolutionen und Er
klärungen, in denen er u.a. einen umfassenden Waffenstillstand 
und eine Beendigung aller militärischen Operationen beider Par
teien forderte, 

i:!!.-m;; .. den Bericht des Generalsekretärs vom 
20. J die von ihm ernannte Delegation zur 
Besichtigung von militärischen Angriffen betroffenen nicht-
militärischen Gebiete des Irak und Irans und mit dem Ausdruck 
seines Danks an den Generalsekretär fUr die Vorlage eines sach
lichen, ausgewogenen und objektiven Berichts, 

ferner dankbar und erfreut KenntniS nehmend von der Hilfe 
und UnterstUtzu.ng, die die Regierungen des Irak und Irans der 
Delegation des Generalsekretärs geleistet haben, 

ernlui den Konflikt zwischen den beiden Ländern beklage~, 
der zu erner groBen Zahl von Todesopfern unter der Zivilbev6lke
rung und schweren Schäden an Städten, Privateigentum und wirt
schaftlichen Infrastrukturen fUhrt, 
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mit der Feststellung, daß eine objektive Untersuchung der 
Kriegsursachen sehr zu WUnschen wäre, 

1. ersucht den Generalsekretär, seine VermittlungsbemUhungen 
bei den betroffenen Parteien fortzusetzen, mit dem Ziel, eine fUr 
beide Seiten annehmbare umfassende, gerechte und ehrenhafte L6sung 
zu erreichen, 

2. v.rurteilt alle Verletzungen des humanitären V6lkerrechts, 
insbesondere Irgendeines Aspekts der Bestimmungen der Genfer Ab
kommen von 1949, und fordert die unverzUgliche Einstellung aller 
militärischen Operationen gegen zivile Ziele wie u.a. Städte und 
Wohngebiete. 

3. bekräftigt das Recht auf freie Schiffahrt und freien Han
del in internatIonalen Gewässern, fordert alle Staaten auf, dieses 
Recht zu respektieren,und fordert ferner die kriegsfUhrenden Par
teien aUf, unverzUglich alle Feindseligkeiten in der Golfregion -
unter Einschluß aller Seewege, schiffbaren Wasserwege, Hafenan
lagen, Abfertigung&- und UmSchlagplätze, schwimmenden Anlagen und 
aller Häfen mit direktem oder ~ndirektem Zugang zum Meer - ein
zustellen und die Integrität der anderen KUstenstaaten zu achten. 

4. ~sucbt den Generalsekretär, mit den Parteien Konsulta
tionen da bar zu fUhren, wie die Einstellung der Feindseligkeiten 
aufrechterhalten und verifiziert werden kann, u.a. auch durch die 
eventuelle Entsendung von Beobachtern der Vereinten Nationen, und 
ersucht ihn, dem Rat einen Bericht Uber das Ergebnis dieser Kon-
sultationen vorzulegen I . 

5. frfdert baide Parteien JSt, alle Maßnahmen zu unterlassen, 
die den Fr eden und die Sicherheit sowie die Meeresfauna und -flora 
der Golfregion gefährden k6nnenl 

6. fordert ern'ft alle anderen Staaten aUf, äußerste ZurUck
haltung zu Uben und a le Handlungen zu unterlassen, die zu einer 
weiteren Eskalation und Ausweitung des Konflikts fUhren k6nnen, 
und so die DurchfUhrung dieser Resolution zu erleichtern. 

7. erfuchf den Generalsekretär, mit den Parteien Konsulta
tionen hins Cht ich der unverzüglichen und wirksamen DurchfUhrung 
dieser Resolution zu fUhren. 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2415. Sitzung vom 22. Februar 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, der Arabischen Republik Syrien, 
Benins, des Demokratischen Jemen, Ghanas, der Islamischen Re
publik Iran, der Libyschen Arabischen DSchamahrija und des 
Sudan einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Schreiben des ständigen Vertreters der Libyachen Arabischen 
Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 19. Februar 1983 (5/15615) W" teil
zUnehmen. 

Auf seiner 2416. Sitzung vom 22. Februar 1983 beschloß der 
Rat auf Ersuchen des Vertreters JordaniensJQ{, Clovis Makaoud 
gemlß Regel 39 der vorl~figen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2417. Sitzung vom 23. Februar 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter der Deutschen Demokratischen Republik, Mada
gaskars, der Tschechoslowakei, Ungarns und Vietnams einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2418. Sitzung vom 23. Februar 1983 beschl0. der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Äthiopiens, Bulgariens und Kubas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
Togos J!{, Ike F. Mafole gemäß Regel 39 der vorläufigen aeschlfts
ordnung einzuladen. 

~~~~,o:!t:t;;,:tS'QesJä!u::e.s;~~cA!fch?tIiJ-e1ghth 
Dokument S/156l9 (Teil des Protokolls der 2416. Sitzung) 
Dokument 5/15621 (Teil des Protokolls der 2418. Sitzuag) 

• 
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Beschlusse 

Auf seine~ 2419. Sitzung vom 22. März 1983 besdhloB der Rat. 
die Vertreter Ägyptens, der i:1fenbeinkUste. der Libyschen Arabi
schen Dschamahirija, Senegals, des Sudan und des Tschad einzula
den. ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage "Schreiben des 
Ständigen Vertreters des Tschad bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 16. März 1983 (S/15643) 32/" 
teilzunehmen. 

Auf seiner 2428. Sitzung vom 31. März 1983 beschloß der Rat. 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien. Äthiopiens, 8enins. 
des Demokratischen Jemen, Gabuns. Guineas, der Islamischen Re
publik Iran. des Niger und der Vereinigten Republik Kamerun ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2429. Sitzung vom 31. März 1983 beschloß der Rat, 
den Vertreter Ghanas. einzuladen. ohne Stimmrecht an der Erörte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf der 2430. Sitzung vom 6. April 1983 erklärte die Präsi
dentin des Sicherheitsrats. daß sie .1m AnschlUß an Konsultationen 
mit den Ratamitgliedern ermächtigt worden sei. in deren Namen 
die folgende i:rklärung abzugeben 33/: 

l]..1 

"Der Sicherheitsrat hat die 1m Verlaufe der Erörterung 
des SChreibens des Vertreters des Tschad vom 16. März 1983 
abgegebenen i:rklärungen des AUßenministers des Tachad und 
des Vertreters der Libyschen Arabischen Dschamahirija an
gehört und zur Kenntnis genommen. 

"Die Ratsmitglieder erklären, daß ihnen daran gelegen 
ist, daß die Differenzen zwischen dem Tschad und der Liby
schen Arabischen Dschamahrija sich nicht zuspitzen. und 

jJ/ Dokument S/15688 (Teil des Protokolls der 2430. Sitzung) 

• 
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fordern daher die Parteien auf, diese Differenzen auf der 
Grundlage der einschlägigen Grundsätze der Charta der Ver
einten Nationen und der Charta der Organisation der afr1ka~ 
nischen Einheit, in denen die Achtung der politischen Un
abhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität ge
fordert wird, ohne ungebUhrliche Verzögerungen und durch 
friedliche Mittel beizulegen. 

"In dies .. Zusammenhang haben die Ratamitglieder mit 
Dank von der von beiden Parteien geäußerten Bereitschaft 
Kenntnis genommen, ihre Differenzen zu erörtern und auf 
friedlichem Wege beizulegen, und bitten baide seiten ein
dringlich, alle Maßnahmen zu unterlassen, die zu einer Zu
spitzung der gegenwärtigen Situation fUhren könnten. 

"Die Ratsmitglieder stellen ferner fest, daß die Or
ganisation der afrikanischen Einheit, eine regionale Or
ganisation, bareits mit dieser Frage befaßt ist. Sie ap
pellieren an baide Parteien, die im Rahmen der regionalen 
Organisation vorhandenen Mechanismen zur friedlichen Bei
legung von Streitigkeiten in jeder Hinsicht zu nutzen, 
einschließlich des von der Organisation der afrikanischen 
Einheit eingesetzten Ausschusses fUr gute Dienste und der 
in Artikel 33 der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen 
MechaR1smen. " 

BeschlUsse 

Auf seiner 2420. Sitzung vom 23. März 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter von HOACiharas,' Mexiko und Panama einzuladen, ohne 
stimmrecht an der Erörterung der Prage .Schreiben des Vertreters 
Nikaraguas beim Sicherheitsrat an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 22. März 1983 (S/15651) ~" teilzunehmen. 

Vg1 •. Offic1al Records of tbe Sesurity Coync11. Tbirty=!ishth 
Year. Supplement forJanuarv. FabfUarv and March 1983 
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Auf seiner 2421. Sitzung vom 24. März 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter von Barbados, des Demokratischen Jemen, 
GreRadas, Kubas, der Libyschen Arabischen Dschamahirija und 
Spaniens einzuladen, ohne Stimmrecht an der ir6rterung der 
Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2422. Sitzung vom 24. März 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, Ekuadors, Xndiens, KOlumbiens, 
Kostarikas, Mauritius', der Philippinen, Venezuelas, der Ver
einigten Republik Tansania und Vietnams einzuladen, ohne stimm
recht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2423. Sitzung vom 2S. März 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Argeotiniens, Belgiens, Boliviens, Brasiliens, der 
Bundesrepublik Deutschland, der Domin1kaniachen Republik, der 
Xslam1.chen Republik Iran, Jugoslawiens und Perus einzuladen, 
obne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2424. Sitzung vom 28. März 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Bulgariens, der Deut
schen Demokratischen Republik, El Salvadors, Italiens und der Mongo
lei einzuladen, obne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teil
zunehmen. 

Auf seiner 2425. Sitzung vom 28. März 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter der TschechoslClWakei, Ungarns und Zyperllls einzu
laden, ohne Stimmrecht aR der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2426. SitzulII9 vom 29. März 1983 beschloß dar Rat, 
den Vertreter Ghanas einzuladen, ohne StimMrecht an der Erörte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf .einer 2427. Sitzung vom 29. Mlrz 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Guatemalas und Uruguays einzuladen, ohne Stt.arecht 
an der Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

SeschlUsse 

Auf _iner 2431. Sitzung vom 9. Ma! 1983 beschloß der aat, 
die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Grenadas, HondUras' 
und Mexikos einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er6rterung der 

• 
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Frage "Schreiben des Vertreters Mikaragua. beim Sicherheitsrat 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 5. Mal 1983 (8/15746) ~. 
teilzunehmen. 

Auf selner 2432. Sitzung vom 13. Mal 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Algeriens,Xthiopiens, Guatemalas, der Islamischen 
Repu~lik Iran, Kubas, der Libyschen Arabischen DScbamahirija, 
Malis und der Seychellen einzuladen, ohne StillUllrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seifter 2433. Sitzung vom 16. Kai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Argentiniens, Eil Salvadors, Kostarikas, der Laoti
schen Volksdemokratischen aepu~lik, Mauritius', Panamas, Sao 
Tomis und Prlnclpes, Spaniens und Venezuelas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Eir6rterung .der Frage teilzuftenmen. 

Auf seiner 2434. Sitzung vom 17. Mai 1983 beschlOß der Rat, 
die Vertreter Kolumbiens und Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung der Prage teilzunehmen. 

Auf derselHn SltzURg beschloß der Rat femer auf Ersuchen 
des Vertreters S1Jn))abwea 36/, Ahmeci Gora Ebrahilll gemla Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung elnzuladen. 

,,"uf seiner 2435. Sluuftg Vetll 11. Kal 1983 beschloß der aat, 
die Vertreter des Kongo und Ugandas elnzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Er6rterung der Frage teilzuneblllen. 

Auf seiner 2436. Sitzung vom 18. Mai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter der Domin1kanlachen Republik und Griechenlands ein
zuladen, ohne St1mlllrecht an der Erörterung der Frage tell zunehmen. 

Auf seiner 2437. Sitzung vom 19. Kai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Indiens und Jugoslawiens einzuladen, ohne Stimm
recht an der Erörterung der Prage teilzunehmen. 

J&I Dokument S/15768 (Teil des Protokolls der 2434. Sitzung) 
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Resolution 530 (U83) 
vom 19. Mai 19 

Der Sicherheitsrat, 

nach Anhörung der Erklärung des Ministers fUr 'auswärtige 
Beziehungen der Republik Nikaragua ~, 

ferner pach Anharunq der 1111 Laufe der DaJ:)aUe von Verilretern 
verschiedener Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen abgegebenen 
Erklärungen, 

ti.t besorgt ZUIII einen W:lar die gegenvktige Lage an und 
innerhalb der Nordgrenze Nikaraguas und zum anderen Uber die . 
sich daraus ergebende Gefahr einer lIIilitärischen Konfrontation 
zwischen Honduras und Nikaragua, die dle bestehende kritische 
Situatlon in Mittelamerika noch weiter verschärfen könnte, 

unter Hinweis auf alle diesbezUglichen GrundsItze der Cbarta 
der VereInten NatIonen, insbesondere auf die Pflicht der Staaten, 
ihre Streitigkeiten ausschließlich III1t friedlichen Mitte1ft bei
zulegen, nicht zur Androhung oder Anwendung von Gewalt zu greifen 
sowie das Selbstbestimmungsrecht der V6lker und die souveräne Un-
abhängigkeit aller Staaten zu aChten, . 

in KeIftnis~ des von den beteiligten Staaten gelußerten 
weitverbre~eten~sches, Lösungen.fOr die zwischen ihnen be
stehenden Differenzen zu finden, 

in WUrdiquna des in ihrem KomIIIuniqu' VOIII 12. Mai 1983 J!I 
enthaltenen Appells der aus Kolumbien, MexikO, Panama und Vene
zuela bestehenden Contadora-Staatengruppe, die Er8rterungen des 
Rats sollten .der Stärkung der Grundaltze der Selbstbest1llllllung 
und Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten, 
der Pflicht, nicht zuzulassen, daß das HOheitsgebiet eines 
Staatas zur Begehung von Aggrassionsakten gegen andere Staaten 
benutzt wird, der friedlichen streitbailegung und des Verbots 
dar Androhung oder Anwendung von Gewalt zur Lasung eines Konflikts 
dienen, 

Offic1al Resords of the Sesurity eguncll. thl;ty-alqhtb Year, 
2431. und 2433. Sitzung 
Ebd., Thlrtx-aiahth Yaar. Supplement for April. May and .Juni 
1983, Dokument S/15762 
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in Anbetracht der breiten UnterstUtzung fUr die BemUhungen 
der Contadora-Gruppe um die HerbeifUhrung von Lasungen fUr die 
die zentralamerlkanischen Länder bedrängenden Probleme und um 
die Sicherung elnes stabilen und dauerhaften Friedens in der 
Region, 

1. bekräftlgt das Recht Nikaraguas und aller anderen Länder 
des Gebiets auf ein Leben In Frieden und Sicherheit ohne fremde 
Slnm1schung, 

2. 
eindringl 

die BemUhungen der Contadora-Gruppe und bittet 
die Fortsetzung dieser BemUhungen; 

3. ~ dle interessierten Staaten eindrinilich dazu SUfi' 
die ContadOra-Gruppe durch offenen und konstrukt v gefUhrten ~ia
log uneingeschränkt zu unterstatzen, um so ihre Differenzen be1-
zulegen, 

4. bittet die Contadora-Gruppe eindr1~l1ch, bei der Suche 
nach La.ungen fUr das Problem der Region ke~e kUhe zu scheuen 
und den Sicherheitsrat laufend Ober die Srgebnisse dieser Bemü
hungen zu unterrichten, 

5. er~ucht den Generalsekretär, den S1cherhe1tsrat laufend 
aber d1e En wicklungen der Lage und Ober die Verwirk11chung der 
vorliegenden aesolution zu unterrichten. 

Auf dtfi 24[': Sitzung e1n
stimm__ ve~sch1edet. 

DIS LAGS IN NAMISIA 39/ 

BescblUsse 

Auf seiner 2439. Sitzung VOID 23. Mai 1983 beschloß der Rat, 
d1eVertreter ÄGyptens, Algeriens, AngOlas, der Arab1schen Re
pub11k Syrien, Xth1opiens, Austra11ens, Bangladeschs, Senins, 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu d1eser Frage wurden vom Rat 
auch 196B, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1978, 1979, 19BO und 1981 verabschiedet. 

• 
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Gambias, Guineas, Indiens, Indonesiens, Jamaikas, Jugoslawiens, 
KUbas, Kuwaits, Malis, Mauritius', Nigerias, Panamas, Rumäniens, 
Sambias, Senegals, der Seychellen, Sierra Leenes, Sri Lankas, SUd
afrika~,Tunesiens und der TUrkei einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung der folgenden Frage teilzunehmen. 

uDie Lage in Namibia. 

"Schreiben des Ständigen Vertreters von Mauritius bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 12. Mai 1983 (S/15760) J2/' 

"Schreiben des Ständigen Vertreters Indiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 13. Mai 1983 (S/15761) 40/". 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat .ferner, gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung eine Delegation des Namibia-Rats 
der Vereinten Nationen unter der Leitung seines präsidenten sowie 
den Vertreter des Vorsitzenden des Sonderausschusses gegen Apart
heid einzuladen. 

Auf derselben Sitzung besch10A der Rat ferner auf ErSUChen 
der Vertreter Simbabwes, Togos und Zaires J!./, Sam NujOlll8 gemä8 
Regel 39 der vorläufigen GeSChäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2440. Sitzung vom 24. Mai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Afghanistans, Botswanas, der Bundesrepublik Deutsch
land, Kanadas, Kenias, Marokkos, Mosambiks, Obervoltas, Ugandas 
und der Vereinigten Republik Tansania einzUladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung der Frage teilz~nehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung den amtierenden Vor.itzenden de. 
Sonderausschusses fOr den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
aber die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Llnder und 
Völker einzuladen. 

Auf seiner 2441. Sitzung vom 24. Mai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter des Demokratischen Jemen, Japans, der Libyschen 
Arabischen Dschamahirija und Somalias einzUladen, ohne stimmrecht 
an dar Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

J2/ Vgl. 

Dokument 8/15779 (Teil des Protokolls dar 2439. Sitzung) 

I 
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Auf seiner 2442. Sitzung vom 25. Mai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Bulgariens, Chiles und Venezuela. einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Srarterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2443. Sitzung vom 25. Mei 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter von Barbados, Gabuns, Katars, Liberias,Mexikos, 
der Mongolei, Nigerias, Vietnams und Zyperns einzuladen, oh.e 
Stimmrecht an der Srörterung der Frage teilzuneh .. n. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
des Vertreters Jordaniens~, Clovis Maksaud gemäß Regel 39 der 
vorläUfigen Gescblftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2444. Sitzung VOll 26. Mai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Argentiaiens, der Deutschen Demokratischen Republik 
und Ungarns einzuladen, ohne Stimmrecht an der Srörterung der Frage 
teilzunehJaeA. 

Auf seiner 2446. Sitzung vom 26. Mai 1983 beschlOß der Rat, 
den Vertreter der Tschechoslowakei einzuladen, ohne StiJlllllrecht 
an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2447. Sitzung vom 27. Mai 1983 beschloß der Rat, 
den Vertreter Malaysias einzuladen, obne Stimmrecbt an der Er-
örterung der Prage teilzunehmen. . 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der Vertreter SimbabWes, Togos und Zaires JJ{, Jahnston F. Makatini 
und Lesaoana S. Makbanda gemäß Regel 39 der vorläufige. Geschlfts
ordnung einzuladen. 

Auf seiner 2448. Sitzung vom 27. Mai 1983 beschloß der Rat, 
den Vertreter Grenadas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2449. Sitzung vom 31. Mai 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Ghanas und der Xslamischen Republik Xran einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Ertirterung der Frage teilzunehmen. 

Dokument 8/15790 (Teil des Protokolls der 2443. Sitzung) 
Dokumente S/15799 und 8/15800 (Teil des Protokolls der. 
2447. Sitzung) 

• 
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Reso1utlen 5S2 (1983) 
yom 31. Mai 1983 

DIE Sichern.ltar.t, 

n'en !eb.ndl,uea des Berichts c1aa Generalsekretärs W, 
unt" Hlnw!1a .uf dle Generalversamm1ungsreso1utlonen 1514 

(XV) VOll 14. DHembar 1960 und 2145 (XXI) VOll 27. Oktober 1966, 

431 , 
IlIanS dene1ben, 

selne R,solutlonen 301 (1911), 385 (1916), 
, 435 (1918) und 439 (1918) und ln 8!kräftl-

:raut erklärend, daß dle Vereinten N.tionen v81kerredatllch 
fUr N bl. ver.ntwortllch slnd und daß der Slcherh.ltsr.t dle 
Hauptv.rantwortun9 fUr dle Gewähr1elstung der DurchfUbrung s.lner 
Reso1utlonen 385 (1916) und 435 (1978) einschlleßllch der Abhal
tung freler und fairer Wahl.n 1n NlIII1bla unter der Aufslcht und 
Kontroll. der Verelnten Natlonen trigt, 

ln Kenntnlsnahme der Ergebnis.. der Intern.tion.len Konferenz 
zur UnterstOtzung des Unabhinglgkeltskampfes des naa~lschen VolkS, 
dle vom 25. bls 29. Aprl1 1983 1111 UNESoo-H.us ln Parls st.ttfand, 

ln K~tnisnahme der 1angwierlgen und erach6pfenden Konsul
tatlonen,~. selt der VerabsChiedung von Resolutlon 435 (1978) ab-
gehal ten wurden, . 

~~~~~~~~~t~d~:a8: dl.se Konsult.tionen ,. 435 (1918) gefUhrt ba-

1. v'FUrt!11t dl. ln fl.granter Ml8achtung von R.solutlonen 
d.r GeneralversamMlung und BeschlOssen des Sich.rheltsr.ts erfol
gende welterbln .nd.uernde illegale Besetzung Namibl.s durch SOd
afrik., 

2. f9~art SUdafrlki ,uf, eln. f.ste Verpfllchtung blnsidat-
11eh seln.r Bereltsch.ft einzugeh.n, dl. Ratsr.so1ution 435 (1978) 
fUr dle Unabhänglgkelt Namlbl.s zu befolgen, 

JJ.I 

-'. 
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3. fordert SUdddka !fEner auf, d.n G.neralaakl'.tlr al:I 
sofort uneIngeschränkt zu 111 erstUtzen, UM di. DurchfUhwftg 
der Resolution 435 (1918) 1m Hinblick auf di. baldige Unab
hängigk.it ".albias zu beschleunig.nl 

4. beS5h1~t, d.n Oeneralsekr.Ur lllit: der PUtlWllg von 
Konsultationen iden 'art.i.n d.s vorg.schlagenen Waffen
stillstands .11 beauftragen, mit dem Ziel, di. RSch. DliII'Ch
fUhwng von Resolution 435 (1978) sich'I'SUstall.nl 

5. .rsucht d.n GaRerabur.Ur, d .. Rat so bald wie m8g
lich, spät.stens jedoch bis 31. August 1983, .tlber di. I:rgeJD
nisse di.ser Konsultationen Bericht zu erstatt.nl 

6. "schließt, weiterhin aktiv mit d.r Angel.g.nheU .be-O 
faBt zu blei.ben. 

Auf der 2449. SitzunG eift:: 
S\i,,!S verabschiedet. 

Beacblg .. e 

Auf seiner 2450. Sitzung vom 31. Mai 1983 beschloB deI' Rat. 
den Vertl'eter KolUlllbi.ns .inzuladen, ohne St1auu'echt an der 1:1'
artewng der Frilge tellzuneblllen. 

Auf s.iner 2481. Sitzung vom 20. Oktober 1983 beschloB der 
Rat, die Vel'tl'eter Angolas, Athiopi.AS, Indiens, Jugoslawi.ns, 
Kanadas, KubaS, der Libyschen Arabischen Dschamahirija, Nigerias, 
Sambias, Senegals, li'l'ra Leones, SGdafrikas und der V .... inigt.n 
R.publik Tansania einzul ad.n , ohne St1mlll.recht an der I:rartewftg 
d.s folgenden 'unkt.s teilzunehmen. 

"Die Lag. in Namibia. 

"Schreiben des Ständigen vertreters Senegals bei den 
Vereint.n Nationen an den Präsidenten d.s Sicherh.itsrats 
va. 17. Oktober 1983 (8/16048) 45/, 

• 
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"Schreiben des Ständigen Vertreters Indiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 18. Oktober 1983 (S/1605l) 45/, 

"Weiterer Bericht des Generalsekretärs hinsichtlich 
der DurchfUhrung der Sicherheitsratsresolutionen 435 (1978) 
und 439 (1978) zur Namibia-Frage (5/15943) 46/." 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung eine Delegation des Namibia-Rats 
der Vereinten Nationen unter der Leitung seines Präsidenten sowie 
den Vorsitzenden des Sonderausschusses fUr den Stand der Verwirk
lichung der Erklärung Ober die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der Vertreter Simbabwes, Togos und Zaires 47/, Peter Mueshihange 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung ainzuladen. 

Auf seiner 2482. Sitzung vom 21. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Botswanas, der Bundesrepublik Deutschland, 
MosambikS und Venezuelas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er
örterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2483. Sitzung vom 24. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, der Deutschen Demokratischen Ra
pUblik, Kenias, Kuwaits, MexikOS, Sri Lankas und Tunesiens ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß , der Rat ferner, den amtieren
den Vorsitzenden des Sonderausschusses gegen Apartheid gemäß Ra
gel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2485. Sitzung vom 25. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, den Vertreter der Tschechoslowüei einzUladen, ohne Stimm
recht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der Vertreter Simbabwes, Togos und Zaires W, Johnstone F. Müa
tini gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2486. Sitzung vom 25. Oktobe&' 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, Argentin1ens 
und 8ulgariena einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der 
Frage teilzunhemen. 

46/ 

H~ ~~~~~~~~~~~~~s~~. ) 
Dokument S/16064 Teil des Protokolls der 2485. Sitzung) 
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Auf seiner 2488. Sitzung vom 26. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter der Islamischen Republik Zran, Perus, des 
Sudan und Ungarns einzuladen, ohne Stillllllrecht ab der Br6rtexung 
der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2490. Sitzung vom 21. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter der TOrkei und Ugandas einzuladen, ohne Stimm
recht an der Br8rtexung der Frage teilzunehmen. 

Der Sicbem,ltKat, 

29. 
PI~!a des Berichts des G.neralaekretlb:a VOlll , 

~r Hinwail !Mf die GeReralversamm1ungareso1utionen 
1514 VOll 14. Da."Hr 1960 und 214S (XXX) VOll 21. Okto-
ber 1966, 

seine Resolut~Aan 301 (1911), 385 (1916), 
431, , 435 (1918), 439 (1918) und 532 (1983) 
und 19 BekrlifUauns derae1ben, 

die aahalt."'e illegale Seseuung lIa-

fKper 1ft ere.ter IHae QbtF die :LII aUdllchen Afrika be.tehe .... 
de Spannung und instab1l~t und aber die wach.endeBedrohung fUr 
die Sicherneit der Region wie auch Uber die weit.reichenden KOR
Bequenzen fUr den Weltfrieden und die iRt_nationale Sicherheit, 
die slch daraus &r9eDeA, daB SUdafrika N..tbia weit_hin al. 
Sprungbrett fUr Aggre.sion.akte gegen afrikani.che staaten in 
der Region und tUr dle Dastabilisierung dieser Staaten benutzt, 

'p"'t: ,,:tl!.nm:l, daB die Vereinten Nationen vtilkerrecht
Uch f r IlIUIilJ a verantwortlich sind UM das der Sieb_lleit&
rat die Hauptv_antwortung fUr di. Gawihrleiatung der DurchfUh-

• 
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~ng seiner Resolutionen, insbesondere der aesolutionen l85 
(1976) und 435 (1978) trägt, in denen die Abhaltung freier 
und fairer Wahlen in dem Territorium unter der Aufa1cht und 
Kontrolle der Vereinten Nationen gefordert wird, 

entrastet darUber, daS SUdafr1kas Beharren auf einem 
irrelevanten und aachfremden "JunktiID" der DurchfUhl1ing der 
Resolution 435 (1978) im Wege steht, 

1. verurteilt SUdafrika wegen seiner fortgesetzten, in 
flagranter Mißachtung ven Re .. lutienen der Generalversammlung 
und BeschlOssen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen er
folgenden illegalen Besetzung Namibias, 

2. verurteilt SUd afrika ferner aufgrund der Tatsache, 
daß es sich der DurchfUhrung der Sicherheitsrat are solution 
435 (1978) in den Weg stellt, indem es auf Vorbedingungen 
beharrt, die den Bestimmungen des Plans·der Vereinten Na
tionen fUr die Unabhängigkeit Namibias widersprechen, 

3. leist SUdafrikas Beharren auf einem JunktiID zwischen 
der Unabh ngI,keit N .. ibiasund irrelevanten und sachfremden 
Fragen als unvereinbar mit Resolution 435 (1978), anderen Be
sch1Ussen des Sicherheitsrats und den Resolutionen der General
versammlung zu Namibia, darunter auch Generalversammlungsre
solution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, zurUcJc, 

4. erklärt, daß die Unabhängigkeit NamiDias nicht von 
der Lösung von Problemen abhängig gemacht werden kann, die 
mit der Resolution 435 (1978) nichts zu tun haDen, 

5. wiederbolt erneut, daB die Resolution 435 (1978), 
die den Plan der Vereinten Nationen fUr die Unabhängigkeit 
Namibias enthält, die einzige Grundlage fUr eine friedliche 
Beilegung des namibischen Problems darstellt, 

6. nimmt zur Ke~trdS, daß die vom Generalsekretär ge
mäß Ziffer 5 der aeSG:ütion 532 (1983) gefUhrten Konsultatio
nen bestätigt haben, daß alle noch offenen, fUr die Resolu
tion 435 (1978) relevanten Fragen geklärt worden sind, 

7. stellt fest, daS das Wahl system fUr d1e Wahlen zur 
Verfassunggebenden Versammlung festgelegt werden sollte, be
vor der S1cherheitsrat die Resolution verabschiedet, die die 
DurchfUhrung des Plans der Vere1nten Nationen empfiehlt, 
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8. ,Srdert SUclafr1lca.l!1t, den Generalsekretilr aJ:) sofort 
zu unterst tzen und ihn von clem von SBdafr1ka gewählten Wah1-
system in Kenntni. zu setzen, UJII clie sofortige und bedingungs
lose DurchfUhrung de. in Resolution 435 (1978) enthaltenen 
Plans der Vereinten Nationen zu erleichterna 

9. 'ft~tdeR Generalsekretär. dem Sicherheitsrat so 
~a1d wie D .patestens jedoch ~is 31. DeB~ 1983, Ober 
die DurchfQhrung die .. r Resolution zu berichten. 

10. bescbl1dt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
~lei~en und nach der Vorlage de. Berichts de. Generalsekre
tärs UJIIgehend zusammenzutreten, UAl den Fortgang der Durch
fUhrung der Resolution 435 (1978) zu UberprUfen und 1Rl Falle 
einer anhaltenden O~struktion durch SUdafrika die Verabschie
dung geeigneter MaßnahRlen nach der Charta der Vereinten Natio
nen zu erwägen. 

DIE FRAGE SODAFRIKAS 501 

Beschluß 

Auf seiner 2452. Sitzung vom 7. Januar 1983 setzte der Rat 
dle Er8rterung des Punktes "Dle Frage SUdafrika.a Schreiben des 
Geschäftsträgers a.i. der S~ändigen Vertretung Marokkos bei den 
Vereinten Nationen an den Prä.identen des Sicherheitsrats vom 
6. Juni 1983 (5/15814) All" fort. 

Resolutionen ~zw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1977, 1978, 1979,1980, 1981 und 1982 verabschiedet. 
Vgl. Offlcia R Th rt -e 
Year Su' nt 
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Resolution 533 (1983) 
vom 7. Juni 1983 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behafeluag.der Prage der Todesurteile, die am 6. August 
1982 in SUdafri a r Thelle Simon Mogoerane, Jerry Semano 
M080101i und Marcus Thabo Motaung, Mitglieder des Afrikanischen 
Nationalkongresses von SUdafrika, verhängt wurden, 

unter Hinweis auf seine Erklärung vom 4. Oktober 1982 52/ 
wie auch auf selne Resolution 525 (1982), in denen er an die 
Exekutive appellierte, sie m6qe in diesem Fall Gnade walten laa
sen, 

.~z~u~t~i~e~f~s~t~~~e~so~r~g~t~ Uber den Beschluß der sUd afrikanischen Be
h8rden vom 6. Juni 1983, den drei Männern die Begnadigung durch 
die Exekutive zu verweigern, 

daß der Vollzug der Todesurteile zu einer 
Lage in SUdafrika fUhren wird, 

1. fordert die sUdafrikanischen Behörden auf, die U~er die 
drei Männer verhängten Todesurteile in andere Strafen umzuwandelnl 

2. ~ittet alle Staaten und Organisationen eindringlich, ihren 
Einfluß geltend zu machen und im Einklang mit der Charta der Ver
einten Nationen, den Resolutionen des Sicherheitsrats und ein
schlägigen internationalen Instrumenten dringend Maßnahmen zu er
greifen, um das Le~en der drei Männer zu retten. 

2/ 

Auf der 2452. Sitzung e1n: 
stimmig verabschiedet. 

Dokument S/15444. Vgl. Resolutionen und BeschlUsse des Sieher
heitsrats, 1982, S.44 
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DIS LAGt; IN ZYPERN W 

SeschlUsse 

Auf seiner 2453. Sitzung vom 15. Juni 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Griechenlands, Kanadas, der TUrkei und Zyperns ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage uDie Lage 
1n Zypern. Bericht des Generalsekretärs Uber die Operationen der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/15812 mit Add.l) 54/u teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung ~esch1oB der Rat ferner, Nail Atalay 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Der Sicherheitsrat, 

~nntn1s nehme~ vom Sericht des Generalsekretärs vom 1. Juni 
1983 er die Opera~onen der Vereinten Nationen auf Zypern 55/, 

a~es*chts der Zustimmung der beteiligten Parteien zu der 
dem Si erreitsrat vom Generalsekretär empfohlenen Verlängerung 
der Stationierung der Friedenssicherungstruppe der Vereinten Na
tionen auf Zypern um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, 

ferner anaesieb's der Zustimmung der Regierung Zyperns zu 
der AUffassung, daB es angesichts der Verhältnisse auf dar Insel 
notwendig 1st, die Truppe Uber den 15. Juni 1983 hinaus auf 
Zypern zu belassen, 

Resolutionen und BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Sicher
heitsrat auch 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979. 1980, 
1981 und 1982 v!rGschieclet. 

, 
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~~~~nre~~lg:di:e~r~:Be::stlmmUngen selner Resolutlon 186 (1964) 
und a Resolutlonen, 

mit dem .rneuten AKac:lruck seiner UnterstUtzung fUr di. auf 
dem Glpf.ltr.ffen vom 1 • und 19. Mal 1979 in Nlkosla unter der 
Schlrmherrschaft d.s Generalsekretärs ausgearbeit.t. Zehn-Punkt_ 
Ver.inbarung Ober di. Wiederaufnahm. der Volksgruppeng.spräche 56/, 

1. v.rlängert ,rneut di. Stationierung der gemi1.8 Resolutlon 
186 (1964) aufgestel ten Frled.nsslch.rungstrupp. d.r V.r.lnt.n 
Natlonen auf Zyp.rn um ein.n weiter.n, mit 15. Dezember 1983 .nden
d.n Z.itraum, 

2. nlmt~ G.nugtuung zur K'9ntniS, daS dl. Partelen 1m 
Ran..n der Zeh nkte-V.r.lnbarungl. Volksgruppengesprlche wleder-
aufg.nommen haben, und bltt.t sl. elndrlngllch, eich ln di.s.n Ge
epr.lch.n unt.r Verm.idung von V.rzögerung.n unabllsslg und st.tlg 
um konkret. Brgebniss. zu bemUh.n, 

3. .rsucht d.n G.nerals.kr.tlr, s.lnen Auftrag d.r tut •• 
Di.nst. fortzufÜhr.n, d.n Slch.rh.ltsrat Ob.r dl. erzl.lten Fort
schritt. auf dem lauf.nden zu halt.n und bls 30. Novembe~ 1983 
.1n.n Berlcht Uber dl. DurchfUhrung di.s.r Reso1utlon vorzuleg.n. 

BeschlUs •• 

Auf d.r 2453. Sitzung .1n
stimmlg v.räbsshl ' d• t • 

Auf seln.r 2497. Sltzung vom 17. November 1983 beschlOß der 
Rat, dl. Vertr.t.r Australl.ns, Griechenland~ 1ndiens, Jugos
lawi.ns, Kanadas, Rumäni.ns, d.r S.ych.llen, Sri Lanka., d.r TUr
k.i und Zyperns einzulad.n, ohne Stimmrecht an d.r Sr6rt.rung der 
folg.nd.n Frag. t.ilzunehmen. 

"Die Lag. ln Zypern. 

"Schreiben d.s Ständig.n Vertr.t.r. des V.reinigt.n König
r.ichs Großbritannl.n und Nordirlands bei d.n V.reint.n Natlo
n.n an den Präsid.nt.n d.s Slch.rh.ltsrats vom 15. November 
1983 (S/16147) !2I1 

~·'-I~~~~~ir.~~~i!um~~~iL~~~Li~ 1979, t 

Vgl. Offlcl.1 RIS0rdB 0' the Sesurlty Cguncil. Thlrty-.lahth 
Year. Supplement lor 9ct0b!r. Noyember and December 1983 
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"Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Zyperns bei den Vereinten Nationen an den Präsi- I 

denten des Sicherheitsrats vom 15. November 1983 (5/16150) 57/1 

"Schreiben des Ständigen Vertreters Griechenlands bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 15. November 1983 (5/16151) 57/". -
Auf seiner 2498. Sitzung vom 17. November 1983 beschloß der 

Rat, die Vertreter Algeriens, des Demokratischen Jemen und Kubas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, Rauf Denktas 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2500. Sitzung vom 18. November 1983 beschloß der 
Rat, den Vertreter Ägyptens einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Resolution 541 (1983) 
vom 18. November 1983 

Der Sicherheitsrat. 

nach AnhÖrung der Erklärung des AuBenmin1sters der Regierung 
der Republik Zypern 58/, 

besorgt aber die am 15. November 1983 abgegebene Erklärung 
der tUrkisch-zyprischen Behörden~, mit der ein unabhängiger 
Staat in Nordzypern geschaffen werden soll, 

in der Auffassung, daß diese Erklärung mit dem Vertrag von 
1960 aber die Schaffung der Republik Zypern 60/ und dem Garantie
vertrag von 19.60 W unvereinbar ist, 

Ebd., Thirty-eighth Year, 2497. Sitzung 
~., Thirti-eighth Year, Supplement for october. November and 
DecemPer 19 3, Dokument 5/16148, Anhang 
Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 382, Nr. 5476, S.lO 
!2ä., Nr. 5475, 5.4 



- 36 -

daher in der AUffassung, daß der Versuch der Schaffung einer 
"TUrkischen Republik Nordzypern" nichtig ist und zur VerschU.m
merung der Lage auf Zypern beitragen wird, 

unter Bekräftigung seiner Resolutionen 365 (1974) und 367 
(1975) , 

im Bewußtsein der Notwendigkeit einer Lösung des Zypern
problems auf der Grundlage der vom Generalsekretär unternommenen 
Mission der guten Dienste, 

seine fortdauernde Unterstützung fUr die Friedenssicherung&
truppe der Vereinten Nationen auf Zypern (UNFICYP) erklärend, 

17. 
~~~~~~~l7tder Erklärung des Generalsekretärs vom 

1. beklagt die Erklärung der tUrkisch-zyprischen Behörden 
über die vorgebliche Sezession eines Teils der Republik ZypernJ 

2. eracbtet.die genannte Erklärung fUr rechtlich ungUltig 
und fordert ihre Zurücknahme, 

3. fordert die dringliche und wirksame Durchführung seiner 
Resolutionen 365 (1974) und 367 (l975), 

4. ersucht den Generalsekretär, seine Mission der guten 
Dienste fortzufUhren, um so bald wie möglich Fortschritte in 
Richtung auf eine gerechte und dauerhaft~ Lösung auf Zypern 
zu erzielen, 

5. fordert die Parteien auf ,den Generalsekretär bei sei
ner Mission der guten Dienste voll zu unterstUtzen, 

6. fordert alle Staaten auf, die Souveränität, Unabhängig
keit, territoriale Integrität und Paktungebundenheit der Republik 
Zypern zu respektierenl 

7. fordert alle Staaten auf, keinen anderen zyprischen Staat 
als die RepublIk Zypern anzuerkennen, 

8. foraert alle Staaten und die beiden Volksgruppen auf 
Zypern auf, sich jeglicher Handlung zu enthalten, durch welche 
die Lage verschärft werden könnte, 
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9. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat voll 
auf dem laufenden zu halten. 

BeschlUsse 

Auf der 2500. Sitzung mit 
13 sti en Dei einer Ge en
stimme Pakistan u e ner 
St haltun Jordanien 
verabschiedet. 

Auf ~einer 2503. Sitzung vom 15. Dezember 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Griechenlands, der TUrkei und Zyperns einzu
laden, ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage "Die Lage in 
Zypern: Bericht des Generalsekretärs Uber die Operationen der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/16192 mit Add.l 571" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung lieschloß der Rat ferner, NaU Atalay 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Resolution 544 (1983) 
vom 15. Dezember 1983 

Der Sicherheitsrat. 

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärs Ober die 
Operationen der Vereinten Nationen auf Zypern vom 1. Dezember 
1983 621, 

,ngesichts der Empfehlung des Generalsekretärs, der Sicher
heitsrat m6ge die Stationierung der Friedenssicherungstruppe der 
Vereinten Nationen auf Zypern um einen weiteren Zeitraum von sechs 
Monaten verlängern, 

AUffa!i~~~~~~~, der Zustimmung der Regierung Zyperns zu der 
, es angesichts der Verhältnisse auf der Insel not-

wendig ist, die Truppe UDer den 15. Dezember 1983 hiftaus auf 
Zypern zu belassen, 

Official RpcOrdS of the Security eouncil. Thirtv-elghth Year, 
Supplement for October NOV!I!!ber ancl December 1983, Dokument 
S/1&192 
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tn '&kräftigung der Bestimmungen .elner *e.olutlon 186 
(1964 und anderer dlesbezUgllcher Resolutlonen, 

1. verlängert dle Statlonierung der gemäß Resolutlon 
186 (1964) aufgestellten Frledensslcherungstruppe der Verein
ten Natlonen auf Zypern erneut um elnen welteren, mit 15. Juni 
1984 endenden Zeitraum; .. 

2. ersuebt den Generalsekretär, selne Misslon der guten 
Dlenste fortzufahren, den Sicherheitsrat Ober die erzielten Port
schritte auf dem laufenden zu halten und bis 31. Mai 1984 elnen 
"richt Uber die Durchfahrung dieser Resolution vorzulegenl 

3. fO!'d,! alle beteiligten Parteien aUf, die Truppe auch 
weiterhin auf er Grundlage de. gegenwärtigen Mandats zu unter
stUtzen. 

BIlSCHWZRDIl LESOTHOS GBOEN SUDAFRlKA W 

'eseblu! 

AUf .einer 2455. Sltzung vom 29. Juni 1983 beschlo! der aat, 
den Vertreter Lesothos elnzuladen, ohne Stimmrecht an der Sr8rt_ 
rung des Punktes ""schwerde Lesothos gegen SUdafrika, Bericht 
des Generalsekretärs (S/15600) ~" teilzunehmen. 

Resoluiion 535 (1983) 
vom 9. JUft! 1983 

Der Sleberheitsrat, 

unter Hinwels auf selne Resolutlon 527 (1982), 

Resolutlonen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1976, 1977 und 1982 verabschiedet. 
Veröffentllcht am 9. Fabruar 1983 
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nach PrYfuna des Bericht. dar vom Genaralaelcretlr 1m Un
klang mit Resolution 527 (1982) nach Lesotho entsandten Delega
tion jJJ, 

nach AnhHrung cler lirkllirung des Geachäftstdgers der S.tlncll
gen Vertretung cles K6nigrelchs Lesothos, ln dar clleser dle tiefe 
aasorgnis seiner Regierung aber dle wiederholten aggresslven Akte 
Sadafrikas gage. dle territoriale Integrität und Unabhänglgkelt 
Lesothos durch dl. Apartheld brachte, 

ln BekräftigUng selner Ablehnung des Apartheid-Systems so
wle des Rechts all.r Ländar, FlUchtllnge aufzunehmen, die vor 
der Unterdrückung durch dle Apartheid fliehen, 

Uberzeugt von cler Wichtigkeit internationaler Solidarltät 
mit Lesotho, . 

1. spriebt der Regiel"\lng Lesothes .!ine Anarkftnung fUr 
ihre unerschUtterliche Opposition gegen d e Ap&rthe\d und tUr 
ihre GroßzUgigkelt gegenübar den .Udafrlkaniachen FlUchtllngen 
aus; 

2. clankt dem General.ekretlr fUr .elne Vorkehrungen zur 
lintaendung elner Delegatlon zur lirm1ttlung des Hllfsbedarfs 
ln Le.othol 

3. .chlleßt :te2 dem Bericht der gemäß Resolutlon 527 (1982) 
nach Lesotho entsa en Delegatlon sn. 

4. ersucht dle Mltglledstaaten, lnternatlonalen Organisatio
nen und Flnanzinstltutionen, Lesotho ln den 1m Berlcht der Dele
gation aUfgezelgten Berelchen zu unterstUtzen, 

5. .raucbt den Generalsekretir, dle Frage der Hllfe fUr 
Lesotho weiterhin 1m Auge zu !:Iehalten und den Sicherhaitsrat 
auf dem laufenden zu halten I 

6. bescbließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

65/ S/156oo 

Auf d.r 245ä; S11zu3 ein
stimmig ver __ sch_ed __ • 
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BESCHWERDE DER SEYCHELLEN 66/ 

Beschluß 

Zn elner Note vom 8. Jull 1983 67/ erklärte der Ratspräsldent, 
daß die Mitglieder des Rats von den mit 24. Juni 1983 datierten 
Schreil:len des Vertreters der Seychellen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats j§/ Kenntnis genommen und sich in am 8. Juli 1983 
abgehaltenen Konsultationen darauf geeinigt hätten, daß die gemäß 
Resolution 496 (1981) eingesetzte Untersuchungskommission ihr Man
dat erfOllt habe. 

BeschlUsse 

Auf seiner 2462. Sitzung vom 3. August 1983 l:Iesch1oß der Rat, 
die Vertreter der Libyschen Arabischen Dschamahirija und des Tschad 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er6rterung der Frage "Schreiben 
de. Ständigen Vertreters des Tschad bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 2. August 1983 (S/15902) S21" 
teilzunehmen. 

Auf seine~ 2463. Sitzung vom 11. August 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Agyptens, der ElfenbeinkUste, der Islamischen Repu
blik Iran, Lil:lerias und des Sudan einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1981 und 1982 verabschiedet. 
S/15860 
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Auf seiner 2465. Sitzung vom 12. August 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Benins, Guineas, Kenias, Nigers, Senegals und 
der Vereinigten Republik Kamerun einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Br6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2467. Sitzung vom 16. August 1983 beschloß der 
Rat, den Vertreter Somalias einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2469. Sitzung vom 31. August 1983 beschloß der 
Rat, den Vertreter des Kongo einzuladen, Ohne Stimmrech~ .. n der 
Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

BesshlU .. e 

Auf seiner 2464. Sitzung vom 11. August 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, des Demokrati
schen Jemen, der ISlamischen Republik Iran, Kubas und der Libyschen 
Arabischen Dschamahirija einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er6rte
rung der Frage RSchreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Libyschen Arabischen Dschamahirija bei den Verein
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 8. August 
1983 (S/15914) 70/" teilzunehmen. 

Auf seiner 24&6. Sitzung vom 12. August 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, der Laotischen Volksdemokrati
schen RepUblik, des Sudan und Vietnams einzuladen, onne stimm
recht an der Br6rterung der Frage teilzunehmen. 
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Auf seiner 2468. Sitzung vom 16. August 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, der Deutschen Demokratischen Re
publik, Indiens und der TSchechoslowakei einzuladen, ohne Stimm
recht an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

Bessblgsse 

Auf seiner 2470. Sitzung vom 2. September 1983 beschloß der Rat, 
die Vertreter Australi.ns, der Bundesrepublik Deutschland, Japans, 
Kanadas und Neuseelands einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörte
rung des folgenden Punktes teilzunehmen: 
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"Schreil)en des amtierenden Ständigen Vertreters der 
Vereinigten Staaten von Amerika l)ei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 1. September 
1982 (S/15941) 1111 

"Schreiben de. Stlndigen Beo_achters der Republik 
Korea ~ei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 1. Sept~er'1983 (S/15948) 1111 

"Schreiben de. Geschäftstrigers a.i. der Ständigen 
Vertretung Kanada. ~ei den Vereinten Nationen an den 
Prä.identen des Sicherheitsrats vom 1. September 1983 
(1/15949) 1111 

"Schreil)en de. Ständigen Vertreters Japan. bei den 
Vereinten Nationen an den Prä.identen de. Sicherheitsrats 
vom 1. September 1983 (S/15950) 1111 

"Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters 
Australiens ~ den Vereinten Nationen an den Prlsidenten 
des Sicherheitsrats vom 2. September 1983 (S/15951) 11/." 

. Auf derselben Sitzung be.chl08 der Rat, den Stlndigen Beobach
ter der Republik Korea gem18 Artikel 32 der Charta einzuladen, an 
der Erörterung teilzunehmen. 

Auf seiner 2411. Sitzung vom 6. September 1983 beschlo8 der 
Rat, die Vertreter BangladesChs, Belgiens, Italiens, Liberias, 
Nigerias, der Philippinen, PortugalS, Schwedens, Sierra Leones 
und Spanien. einzuladen, ohne stimmrecht an der Brörterungder 
Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2412. Sitzung vom 6. September 1983 beschlo8 der 
Rat, die Vertreter Ägypten., Kolumbiens, der Libyschen Arabischen 
D.chamahirija und Malaysias einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Er6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2413. Sitzung vom 1. September 1983 beschlo8 der 
Rat, die Vertreter Bulgarien., der Deutschen Demokratischen Re
publik, der Dominikan1achen Republik, Bkuaclors, Fidschis, Guat_ 
malas, Irlands, Kenias, Kostarlkas und Singapurs einzuladen, ohne 
Stimmrecht an dar Erörterung der Frage teilzunehmen. 
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Auf seiner 2474. Sitzung vom 8. September 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Paraguays, Thailands und des Tschad einzuladen, 
ohne stimmrecht an der Sr8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2476. Sitzung vom 12. September 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter der SlfenbeinkUste, des Sudan und Venezuelas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Sr6rterung der Frage teil
zunehmen. 

OIE LAGE IN GRSNADA 

BeschlUsse 

Auf seiner 2487. Sitzung vom 25. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter des Demokratischen Jemen, Grenadas, KUbas, der 
Libyschen Arabischen OSchamahirija, Mexikos und Venezuelas einzu
laden, ohne Stimmrecht an der Sr6rterunq des Punktes "Die Lage 
in Grenadal Schreiben des Vertreters Nikaraguas beim Sicherheits
rat an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 25. Oktober 1983 
(S/16067) ~" teilzunehmen. 

Auf seiner 2489. Sitzung vom 26. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, Algeriens, AngOlas, Ant~guas und 
Barbudas, der Arabischen Republik Syrien, Argentiniens, Äthiopiens, 
BarbadOS', Boliviens, Dominicas, der Islamischen Republik Iran, 
Jamaikas, der Laotischen Volksdemokratischen Republik, MOSambiks, 
Nigerias, St. Luc1as, der Seychellen und Vietnams einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Sr6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2491. Sitzung vom 27. Oktober 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, Senins, Brasiliens, Bulgariens, Chiles, 
der Deutschen Demokratischen RepUblik, der Dominikanischen Republik, 
Ekuadors, Guatemalas, Guinea-Bissaus, Indiens, Jugoslawiens, Kap 
V erd es , Kolumbiens, der Mongolei, Perus Sambias, St. Vincents 
und der Grenadinen, Sro Tomls und pr1nclpes, Singapurs, Sri Lankas, 
Trinidads und Tobagos, der Tschechoslowakei, Ungarns und der Ver
einigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der Sr~ 
6rterung der Frage teilzunehmen. 

Bi Vgl. Offlsial ResoFds of the sesur1ty Council. ThlrtY-llghth 
Year. Supplement fOE October. November aPd DeÖember 19 3 
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Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf srsuchen 
des Vertreters Jordaniens 1JI, Clovis Maksoud gemäß Regel 39 der 
vorläufigen GeschäftsOrdnung einzuladen. 

BESCHW!RDE ANGOLAS GEGEN SODAFIUKA 74/ 

Beschlqsse 

Auf seiner 2504. Sitzung vom 16. Dezember 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Angolas, Botswanas, Brasiliens, Indiens, Jugos
lawiens, Mauretaniens, Mosambiks, Portugals, Sambias, Somalias 
und SUdafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Beschwerde Angolas gegen SUdafrika. Schreiben des Stän
digen Vertreters Angolas bei den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats vom 14. Dezember 1983 (S/162l6) 75/" 
teilzunehmen. 

Auf seiner 2505. Sitzung vom 19. Dezember 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ägyptens, Argentiniens, der Deutschen Demokra
tischen Republik, Kanadas, der Libyschen Arabischen DSchamahiri'a, 
Nigerias und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der.sr6rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2506. Sitzung vom 19. Dezember 1983 beschloß der 
Rat, die Vertreter Äthiopiens und Benins einzuladen, ohne Stimm
recht an dar Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vorsitzen
den des Sonderausschusses fUr den Stand der Verwirklichung der Sr
klärung Uber die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung ein
zuladen. 

Dokument 5/16091 (Teil des Protokolls der 2491. Sitzung) 
Resolutionen bzw. BesChlUs.e zu die.er Frage wurden vom 
Rat auch 1978 1979 1980 und 1981 verabschiedet. 
Vgl. 
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Auf seiner 2507. Sitzung vom 20. nezember 1983 beschloß 
der Rat, die Vertreter Kubas und der TOrkei einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung der Prage teilzunehmen. 

Der Sicherheitsrat, 

nach Anhörung der Erklärung des Ständigen Vertreters Angolas 
bei den Vereinten Nationen l§I, 

tief besorgt darQber, daß sUdafrikanische Militärstreitkräfte 
in flagranter Verletzung der Grundsätze und Ziele der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts weiterhin Teile des sOd
lichen Angola besetzt halten, 

in ernster Besorgnis Ober die massiven Verluste an Menschen
leben und weitreichenden Zerstörungen an Sachwerten, die durch die 
fortgesetzten Angriffe auf angolanisches Gebiet und die militäri
sche Besetzung dieses Territoriums verursacht worden sind, 

seine Resolutionen 387 (1976), 428 (1978), 
und 475 (1980), 

eingedenk dessen, daß gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Charta 
alle Mitgliedstaaten in ihren internationalen Beziehungen jade 
gegen die territoriale Integrität oder die politische Unabhängig
keit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Ver
einten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zu unterlassen haben, 

sich dessen bewußt, daß angesichts der fortgesetzten Ver
letzung der Charta durch SUdafrika wirksame Maßnahmen zur Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ergrif
fen werden mUssen, 

76( !e!., 2504. Sitzung 
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1. verurteilt nach4rßsklich SUdafrikas anhaltende mili
tärische Besetzung von Teilen des aUdlichen AngOla, die eine 
flagrante Verletzung des Völkerrechts wie aUch der Unabhängig
keit, Souveränität und territorialen Integrität Angolas dar
stellt, 

2. .rklärt, daB die anhaltende widerrechtliche militäri
sche Besetzung angolanischen Gebiets ein. flagrante Verletzung 
der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität 
Angolas darstellt und den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit gefihrdet, 

3. verlanst, daB Südafrika alle seine Besatzungstruppen 
unverzügliCh u bedingungslos aus angolanischem Gebiet abzieht, 
alle Obergriffe auf diesen Staat einstellt und die Souveränität 
und territoriale Integrität Angolas künftig strikt achtetl 

4. ist ferner der AUfa!S~fg, daB Angola Anspruch auf eine 
angemessene EntSChädigung f r ä: e erlittenen Sachschiden hat, 

5. fordert alle Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu un
terlassen,\die die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und 
~ouverän1tit Angolas untergraben wUrden I 

6. ersucht den Generalsekretär, di. Durchführung dieser 
Resolution zu verfolgen und dem Sicherheitsrat entsprechend Be
richt zu erstatten, 

1. beSChließt, mit die.er Angelegenheit befaBt zu bleiben. 

Auf der 2508. Sitzung mit 
4 S immen ° e G • t 

ei er st t 
V re e Staa e von 

verabschiedet. 
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Teil 11 - SOnstig. vom Sicherheitsrat behandelte Fragen 

B.schluß 

Am 12. September 1983 gaD der Präsident des Sicherheitsrats 
g .... dem im Verlaufe der am 17. August 1983 abgehaltenen Konsul
tationen gefaBten Beschluß folgende Mitteilung 77/ herausa 

"1. 1m Kontext ihrer ständigen BemUhungen zur Erh6hung 
der Wirksamkeit des Sicherheitsrats und vor dem Hintergrund 
einer prekären internationalen Lage begrUBen die Ratamit
glieder die wertvollen und anregenden Gedanken und Fest
stellungen im Bericht des Generalsekretärs Uber die Tätig
keit der Vereinten Nationen, die zu einem weitreichenden, 
in einem konstruktiven Geist gefUhrt,n Meinungsaustausch 
unter d.n Ratsmitgliedern beitrugen. 

"2. Um di.sen Meinungsaustausch in Gang zu bringen, 
ihn zu .rleichtern und fl.xibler zu gestalten, wurde die 
Diskussion um die folgenden fUnf Hauptaspekte h,rum struktu
rierta 

"~) Oie Rolle des Rats bei der VerhUtung von Konflikten 
.inschließlich MaBnahmen des Rats gemäß den einschlägigen 
Artik.ln der Charta wie auch seine Reaktion auf ihm von den 
Mitgliedstaaten oder vom Generalsekretär gemäß Artikel 35 bzw. 
99 zur Kenntnis gebrachte Situationen, 

"a>· Di. Rolle d.s Rats bei der F6rderung von Verhand
lungen oder sonstig.n Verfahren zur friedlichen Streitbei
legung zwischen den bet.iligten Parteien einschließlich der 
Rolle, d~e der Rat m6g1icherweise selbst bei derartigen Ver
fahren spi.len könnte, 

1lI 5/15971 
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"s) DurchfÜhrung von Resolutionen des Rats einschließ
lich Maßnahmen, die seinen BeschlÜssen Wirksamkeit verleihen, 
die friedenssichetnden Operationen der Vereinten Nationen 
stärken und die Respektiarung der den Friedenssicherungs
truppen vom Rat anvertrauten Aufgaben sicherstellen sollenl 

tI,Sl) Maßnahmen, um Artikel 43 der Charta Wirkung zu 
verleihen, einschließlich der in Artikel 43 bis 47 vorge
sehenen Rolle des GeneralstabsausschusseSI 

He) Verfahrensverbesserungen, mit denen die wirksame 
AusÜbung der Funktionen des Rats gemäß der Charta erleich
tert werden soll. 

"3. Im Laufe der Ererterungen, die sich Ober 18 Sitzun
gen in Form von informellen Konsultationen erstreckten, wur
den viele Gedanken vorgebracht und konkrete Vorschläge zu je
dem einzelnen dieser Aspekte gemachtl es war klar, daß dafÜr 
in den meisten Fällen sorgfältige Analysen und eingehende 
Studien erforderlich sein wUrden. 

"4. Die Ratsmitglieder erkannten daher an, daß die 
Prüfung von Vorschlägen hinsichtlich m6glicher Mittel und 
Wege zur Stärkung der Wirksamkeit des Sicherheitsrats ein
schließlich der im Bericht des Generalsekretärs enthaltenen 
Vorschläge ein laufender, noch nicht abgeschlossener Vor
gang ist, der einer weiteren eingehenden Behandlung bedarf. 

"5. Während der gesamten Debatte hoben die Mitglieder 
die ungebrochene GÜltigkeit der Ziele und Grundsätze der Ver
einten Nationen und der Charta und insbesondere die Pflicht 
aller Mitgliedstaaten hervor, in redlicher Absicht den von 
ihnen gemäß der Charta eingegangenen Verpflichtungen nach
zukommen, insbesondere in bezug auf die friedliche Beile
gung von Streitigkeiten und die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit. 

"6. In diesem Kontext erinnerten sie an die Verpflich
tung der Mitgliedstaaten, BeschlUsse des Rats zu ~zeptieren 
und durchzufUhren, sowie auf die Notwendigkeit der anhalten
den UnterstÜtzung durch die Mitgliedstaaten zur Gewährlei
stung einer besseren DurchfUhrung dieser BeschlUsse. 

"7. Die Mitglieder erklärten erneut, daß die Wirksam
keit des Sicherheitsrats bei der ErfUllung seiner Hauptver
antwortung fUr die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit gestärkt werden muß, was auch Maßnah
men zur F8rderung einer systematischeren Heranziehung des 
Rats beinhaltet. 
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"8. Die Mitglieder hielten es fUr unerläßlich, daß 
sich weiter ein "kollegialer Geist" unter den Ratsmitglie
dern entwickelt und daß insbesondere zwischen seinen stän
digen Mitgliedern gute Arbeitsbeziehungen herrschen. 

"9. Die Mitglieder des Rats verwiesen auf die in der 
Charta vorgenommene klare Unterscheidung zwischen den Auf
gaben und spezifischen Befugnissen des Rats und denen der 
anderen Hauptorgane der Vereinten Nationen und baten alle 
Mitgliedstaaten eindringlich, diese wichtige Unterscheidung 
zu beachten. 

"10. Die Mitglieder unterstrichen die praktische Mög
lichkeit der Einsetzung von Nebenorganen gemäß Artikel 29, 
wenn dies fUr erforderlich gehalten wird. 

"11. Die Ratsmitglieder betonten auch die Wichtigkeit 
rechtzeitiger und angemessener Maßnahmen des Rats gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen der Charta zur Verhinderung einer 
Zuspitzung konkreter Situationen oder Streitigkeiten und 
zeigten sich bezUglich derartiger Maßnahmen optimistisch 
fUr die Zukunft. . 

"12. Zu diesem Zweck erwogen die Ratsmitglieder Maß
nahmen, die dem Rat ein rasches und wirksames Vorgehen er
leichtern und es ihm ermöglichen wUrden, geeignete Verfahren 
oder Methoden zu empfehlen. 

"13. In diesem Zusammenhang wurde die Frage geprUft, 
wie die vorhandenen technischen Möglichkeiten des Sekretariats 
der Vereinten Nationen zur Sammlung von Informationen wirk
samer eingesetzt und der Zugang der Ratsmitglieder zu diesen 
Informationen verbessert werden kann. 

"14. Ebenfalls in diesem Zusammenhang wurden Uberle
gungen angestellt, wie die Mittel des Rats zur Entsendung 
von Untersuchungs- bzw. PrUfungsm1ssionen vereessert wer
den kannten. 

"15. Die Mitglieder behandelten die Frage der AOhaltung 
regelmäßiger Sitzungen des Rats sowie die Frage, ob die ge
legentliche AOhaltung von Sitzungen auBerhalb des Amtssitzes 
und die Abhaltung von Sitzungen auf der hachsten möglichen 
Ebene wUnschenswert ist. 

"16. Auch die Frage der Stärkung und Sicherstellung 
der Respektierung von friedenssichernden Operationen der 
Vereinten Nationen wurde geprUft. 
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"17. Die Mitglieder hörten Vorschläge Uber die Mög
lichkeit der Aktivierung der Tätigkeit des Generalstabsaus
schusses im Rahmen der ihm gemäß der Charta Übertragenen Auf
gaben. 

"18. Die Mitglieder behandelten noch viele andere 
Aspakte der Tätigkeit des Sicherheitsrats einschließlich 
Vorschlägen zur Wiederbelebung des Konzepts der kollektiven 
internationalen Sicherheit und anderer innovativer Vorschläge 
zur Verbesserung der Wirksamkeit des Rats. 

"19. Die Mitglieder waren der Auffassung, daß bestimmte 
Elemente, bei denen sich 1m Laufe der Er6rterungen Oberein
stimmungen gezeigt haben und bei denen mit größerer Wahr
scheinlichkeit Fortschritte erzielt werden könnten, vor
rangig behandelt werden sollten. Sie sind bereit, diese und 
alle anderen einschlägigen Aspekte zu prOfen, die vielleicht 
noch aufgeworfen werden bzw. auf die sie aufmerksam gemacht 
werden." 

AUFNAHME NEUER MITGLIEDER IN DIE VEREINTEN NATIONEN 78/ 

Antrag von St. Christopher und Nevis 

SeachlUsse 

Auf seiner 2478. Sitzung vom 22. September 1983 beschloß der 
Rat nach Verabschiedung seiner Tagesordnung, den Antrag von 
St. Christopher und Nevis 39/ auf Mitgliedschaft in den Verein
ten Nationen gemlB Regel 5 der vorläufigen Geschäftsordnung zur 
PrOfung und Berichterstattung an den AusschUß fUr die Aufnahme 
neuer Mitglieder zu Uberweisen. 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980 und 1981 verabschiedet. 

, 
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Auf seiner 2479. Sitzung vom 22. September 1983 ~eschloB der 
Rat, den Vertreter Ekuadors einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Er8rterung des Berichts des Ausschusses fUr die Aufnahme neuer 
Mitglieder 801 ~er den Antrag von St. Christopher und Nevis auf 
AUfnahme in die Vereinten Nationen teilzunehmen. 

Re!Oi~tion 537 (1983) 
vom • September 1983 

Der Sicherheitsrat, 

nach PrUfUng des Antrag! von st. Chri!topher und Nevi! auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen 111, 

empfiehlt der Generalversammlung, st. Christopher und Nevis 
als Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen. 

Auf ~er 2479. Sitzung ein
stlm;tg ver~!chleaet. 
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N.B.I Oie Tagesordnung einer Sitzung wird vom Rat gewöhnlich 
aufgrund einer vorher verteilten vorläufigen Tagesordnung auf der 
jeweiligen Sitzung verabschiedet, die verabschiedeten Tagesord
nungen der Sitzungen des Jahres 1983 finden sich in den OffiC~~ 
Records of the Sesurity Counci1. Thirty-eighth Year, 2411.-25 ~ 
Sitzung. 

Die nachstehende chronologische Liste fUhrt die Sitzungen 
des Jahres 1983 auf, bei denen eine Frage erstmals in die Tages
ordnung des Sicherheitsrats aufgenommen wurde. 

Tagesordnungspunkt Sitzung . Datum 

Schreiben des ständigen Vertreters der 
Libyschen Arabischen Oschamahirija 
bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 19. Februar 1983 •••••••••••••• 2415. 22. Februar 1983 

Schreiben des Ständigen Vertreters des 
Tschad bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheits-
rats vom 16. März 1983 •••••••••••• 2419. 22. März 1983 

Schreiben des Vertreters Nikaraguas beim 
Sicherheitsrats an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 
22. Mlrz 1983 ••••••••••••••••••••• 

Schreiben des Vertreters Nikaragu&s 
beim Sicherheitsrats an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats 

2420. 

vom 5. Mai 1983 ••••••••••••••••••• 2431. 

Schreiben des Ständigen Vertreters des 
Tschad bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheits-
rats vom 2. August 1983 ••••••••••• 2462. 

Schreiben des Geschäftsträgers &.i. der 
Ständigen Vertretung der Libyschen 
Arabischen Dsehamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 
8. August 1983 •••••••••••••••••••• 2464. 

23. März 1983 

9. Mai 1983 

3. August 1983 

11. August 1983 
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Tagesordnungspunkt Sitzung Datum 

Schreiben des amtierend.n Ständigen 
Vertreters der Vereinigten Staaten 
von Amerika bei den Vereinten Na-
tionen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 1. Septem-
ber 1983 

Schreiben des Ständigen Beobachters der 
Republik Korea bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 1. Septem-
ber 1983 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der 
Ständigen Vertretung Kanadas bei den 
Ver6inten Nationen an den Präsiden-
ten d.s Sicherheitsrats vom 
1. September 1983 

Schreiben des Ständigen Vertreters 
Japans bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats vom 1. September 1983 

Schreiben des amtierend.en Ständigen Ver-
treters AustralieRS b.i den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 2. Septem-
ber 1983 ••••••••••••••••••••••••••• 2470. 2. September 1983 

Schreiben des Vertreters Nikaraguas 
beim Sicherheitsrat an den Präs~ 
denten des Sicherheitsrats vom 
12. September 1983 ••••••••••••••••• 2477. 13. September 1983 

Die Lage 1n Grenada ••••••••••••••••••••• 2487. 25. Oktober 1983 
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VERZEICHNIS DER 1983 VOM SICHERHEITSRAT 
VERABSCHIEDETEN RESOLUTIONEN 

Resolution Datum Gegenstand Seite 

529 (1983) 18. Januar 1983 Die Lage im Mittleren Osten 1 
530 (1983) 19. Mai 1983 Schreiben des Vertreters 22 

Nikaraguas beim Sicher-
heitsrat an den Präsiden-
den des Sicherheitsrats 
vom 5. Mai 1983 

531 (1983) 26. Mai 1983 Die Lage im Mittleren Osten 4 
532 (1983) 31. Mai 1983 Die Lage in Namibia 26 
533 (1983) 7. Juni 1983 Die Frage SUdafrikas 32 
534 (1983) 15. Juni 1983 Die Lage in Zypern 33 
535 (1983) 29. Juni 1983 Beschwerde Lesothos 38 

Uber SUd afrika 
536 (1983) 18. Juli 1983 Die Lage im Mittleren Osten 5 
537 (1983) 22. September 1983 Aufnahme neuer Mitglieder 53 

in die Vereinten Nationen 
(St. Christopher und 
Nevis) 

538 (1983) 18. Oktober 1983 Die Lage im Mittleren Osten 8 
539 (1983) 28. Oktober 1983 Die Lage in Namibia 29 
540 (1983) 31. Oktober 1983 Die Lage ~wischen dem Irak 15 

und Iran 
541 (1983) 18. November 1983 Die Lage in Zypern 35 
542 (1983) 23. November 1983 Die Lage im Mittleren Osten 10 
543 (1983) 29. November 1983 Die Lage im Mittleren Osten 11 
544 (1983) 15. Dezember 1983 Die Lage in Zypern 37 
545 (1983) 20. Dezember 1983 Beschwerde Angolas Uber 46 

SUdafrika 


